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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1996

Norm

MedienG §6

Rechtssatz

Während nach dem StGB in bezug auf Tatsachen des Privat- und Familienlebens und über strafbare Handlungen, die

nur auf Verlangen eines Dritten verfolgt werden, der Wahrheitsbeweis immer ausgeschlossen ist, kann im

Medienbereich der Wahrheitsbeweis auch hinsichtlich der Tatsachen des Privat- und Familienlebens, sofern diese mit

dem öffentlichen Leben unmittelbar zusammenhängen, geführt werden.
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